
Zusammenfassung
Das weithin anerkannte und seit langem planungsrechtlich for-
mulierte Ziel der städtebaulichen Innenentwicklung stößt bei 
seiner Umsetzung in der kommunalen Praxis an seine Grenzen. 
Einerseits haben sich die Innenentwicklungspotenziale vor 
allem in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich verringert 
und andererseits nehmen die Entwicklungshemmnisse und 
Zielkonflikte bei den verbleibenden Flächen und Standorten 
zu. Marktmechanismen, kooperative Ansätze und fiskalische 
Steuerungsanreize erweisen sich offensichtlich immer weniger 
als effektiv genug und bewirken nicht mehr die gewünschten 
Mengeneffekte. Für die Handlungsfähigkeit der Kommunen 
fehlt es an komplementären durchsetzungsfähigen boden-
politischen Handhaben zur Mobilisierung des noch im Bestand 
vorhandenen unbebauten Baulandes. Im vorliegenden Beitrag 
werden daher zunächst die verfügbaren Innenentwicklungs-
potenziale auf Basis der aktuellen Baulandumfrage 2020 quan-
titativ und qualitativ kurz umrissen, um darauf aufbauend die 
Möglichkeiten der verfügbaren städtebaulichen Instrumente 
und Verfahren für deren Aktivierung zu analysieren und kri-
tisch zu bewerten. Zur Ergänzung und Flankierung der vor-
handenen bodenpolitischen Handhaben wird ein Vorschlag 
für eine städtebauliche Innenentwicklungsmaßnahme zur Dis-
kussion gestellt, die die flächenbezogene Handlungsfähigkeit 
der Städte und Gemeinden bei der wichtigen Gegenwarts- und 
Zukunftsaufgabe der städtebaulichen Innenentwicklung stär-
ken soll.
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Summary
The widely recognized goal of inner-city development, which 
has long been formulated in planning law, is reaching its limits 
in its implementation in municipal practice. On the one hand, 
the potential for inner-city development has decreased consider-
ably, especially in the last two decades, and on the other hand, 
the obstacles to development and conflicting objectives for the 
remaining areas and locations are increasing. Market mecha-
nisms, cooperative approaches and fiscal incentives are clearly 

proving less and less effective and are no longer achieving the 
desired volume effects. There is a lack of complementary, enforce- 
able instruments of land policy for mobilizing the undeveloped 
building land still available for the municipalities’ ability to act. 
This article therefore first briefly outlines the available inner de-
velopment potential in quantitative and qualitative terms based 
on the current 2020 Building Land Survey, then analyzes and 
critically evaluates the possibilities of the available urban devel-
opment instruments and procedures for activating this potential. 
To supplement and support the existing land policy measures, a 
proposal for an urban inner development measure is presented 
for discussion, which is intended to strengthen the land-related 
ability of cities and municipalities to act in the important pre- 
sent and future task of urban inner development.

Keywords: land take, urban inner development potential, urban 
inner development concept, urban inner development measures, 
pre-emption rights, building obligations

1	 Innenentwicklung – Potenziale 
und Hemmnisse

Die aktuelle Baulandumfrage 2020 hat die Innenentwick-
lungspotenziale (IEP) in 700  Städten und Gemeinden 
im Bundesgebiet zu rd. 84.000 ha und die weiteren bau-
reifen Baulandreserven zu rd. 15.000 ha ermittelt, sodass 
die gesamten validierten Flächenreserven mit mindestens 
99.000 ha angesetzt werden können. Diese Flächen sind 
unmittelbar nutzbar oder kurzfristig mobilisierbar. Der 
obere Schätzwert der gesamten Baulandpotenziale im Be-
stand wird auf ca. 132.000 ha und damit auf rd. 7 % der 
Bestandsflächen für Wohnen, Gewerbe und Industrie ge-
schätzt (BBSR 2022, S.  6). Im Vergleich zur Erhebung 
2012 mit rd. 120.000 ha beträgt der Rückgang bei den IEP 
ca.  36.000 ha. Innenentwicklung hat nach bisherigen Er-
kenntnissen vor allem in den Großstädten stattgefunden, 
wie eine Analyse der Siedlungs- und Verkehrsflächenent-
wicklung (SuV) in Städten und Gemeinden von NRW zeigt 
(Eichhorn et al. 2024, S. 72 f.). In allen anderen Siedlungs-
typen ist nicht nur ein Wachstum der SuV festzustellen, 
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sondern auch eine Verringerung der baulichen Dichte,  
insbesondere in den Landgemeinden (vgl. Abb.  1). Der 
Trend der Flächeninanspruchnahme setzt sich fort trotz 
der Flächenziele der Bundesregierung im Rahmen der na-
tionalen Nachhaltigkeitsziele aus dem Jahr 2016, nämlich 
das tägliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
bis 2023 auf max. 30 ha zu begrenzen und ab dem Jahr 
2050 den Übergang zu einer Flächenkreislaufwirtschaft 
(Netto-Null-Ziel) zu erreichen.

Würden nach Angaben der Kommunen rund zwei Drit-
tel der genannten Flächen für den Wohnungsbau genutzt, 
so ließen sich auf dem direkt nutzbaren oder kurzfristig 
mobilisierbaren Anteil des Gesamt-Baulandpotenzials 
von 99.000 ha zwischen 900.000 und 2.000.000 Wohnein-
heiten (WE) realisieren. Dem steht auf Grundlage von Be-
rechnungen des Wohnungsbedarfsmodells des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW 2021) bis zum Jahr 2025 ein Be-
darf von rd. 1,5 Mio. WE gegenüber. Geht man vom oberen 
Schätzwert der Baulandpotenziale aus und berücksichtigt 
zudem längerfristige Potenziale sowie höhere Bebauungs-
dichten, so ließen sich auf den Flächen über 4 Mio. WE er-
richten.

Hinzu kommen noch zusätzliche »langfristige Bauland-
potenziale« von rd. 34.000 ha auf Basis der B‑Plan-Poten-
ziale (Rohbauland; ohne gesicherte Erschließung) und 
rd. 100.000 ha auf Grundlage der F‑Plan-Potenziale (Bau-
erwartungsland). Schließlich kommen noch Potenziale 
aus zu erwartenden weiteren Flächenzuflüssen durch Nut-
zungsaufgaben etc. hinzu.

Die aktuelle Baulandumfrage zeigt, dass im Zeitraum 
2012 bis 2020 rd. 36.000 ha an IEP baulich genutzt wur-
den und damit im Rahmen der Innenentwicklung immer-
hin 30 % der IEP aktiviert werden konnten. Zudem zeigen 
die Bedarfsschätzungen, dass ausreichend Flächen für den 

Wohnungsbau vorhanden sind, die es zeitnah zu mobili-
sieren gilt. Dabei ist die Innenentwicklung mit Vorrang 
vor der Außenentwicklung inzwischen zum Leitbild der 
bestandsorientierten Siedlungsentwicklung geworden und 
wird gelegentlich sogar als Doktrin bezeichnet (Siedentop 
2023, S. 45).

Im Hinblick auf die Struktur und die Mobilisierungsfä-
higkeit der Baulandpotenziale lassen sich folgende Feststel-
lungen auf Basis der Baulandumfrage treffen:

	p Abnehmende Potenziale und zunehmende Komple-
xität: Die Baulandpotenziale im Innenbereich nehmen 
quantitativ ab, zumindest dann, wenn man die Flächen 
betrachtet. Der Anteil der »schwierigen Grundstücke«, 
die bisher wegen fehlender Mitwirkungsbereitschaft 
der Eigentümer, Konflikte mit öffentlichen Belangen, 
wie Klimaanpassung, Wirtschaftlichkeit der Bebauung, 
fehlende Kapazitäten der vorhandenen städtebaulichen 
Infrastruktur oder Belastungen der Grundstücke, sowie 
wegen fehlender Personalkapazitäten in den Kommu-
nen weder durch Marktmechanismen noch durch kom-
munale Ansätze aktiviert werden konnten, nimmt zu.

	p Kleinteiligkeit: Über 60 % der Potenziale entfallen auf 
Baulücken und nahezu 40 % auf Brachflächen. Für diese 
beiden, für die Innenentwicklung besonders relevanten 
Kategorien liegen in den Kommunen im Vergleich zu 
anderen IEP die besten Informationen vor. Die Mobi-
lisierung insbesondere der dispers im Stadtgebiet ver-
teilten einzelnen Baulücken stellt eine besondere He-
rausforderung an die Personalkapazitäten und an das 
Instrumentarium dar.

	p Eigentumsverhältnisse: Nach Einschätzung der Befrag-
ten dominieren die Privatpersonen mit einem Anteil 
von rd. 45 %, der in Großstädten bis auf 80 % und in  
den Kleinstädten und Landgemeinden auf 78 % ansteigt. 
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Abb. 1: Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) in den Städten und Gemeinden in NRW im Zeitraum 2016–2019

Eichhorn et al. 2024
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Im kommunalen Eigentum befindet sich ein Anteil  
zwischen 10 % in den Kleinstädten und 15 % in den 
Großstädten. Privatwirtschaftliche Unternehmen ha-
ben in den Groß- und Mittelstädten größere Anteile 
mit 19 % und 7 %. Bund und Länder verfügen mit 11 % 
insbesondere in den Großstädten über relevante Anteile 
am IEP.

	p Nutzbarkeit und die Mobilisierbarkeit: Insgesamt wer-
den über 50 % des gesamten Baulandpotenzials als di-
rekt nutzbar oder kurzfristig mobilisierbar eingestuft. 
Die Baulandumfrage kommt zu der optimistischen Ein-
schätzung, dass gut 30 % der Flächen der IEP kurzfristig 
mobilisierbar sind (BBSR 2022, S. 9 ff.). Nach einer Er-
hebung der Stadt Köln ist die Aktivierbarkeit der noch 
vorhandenen Baulücken und Mindernutzungen bis 
2030 mit lediglich rd. 10 % anzusetzen (Sieberns 2023). 
Für die Mobilisierung weiterer Potenziale stellt die feh-
lende Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigen-
tümer einen zentralen Faktor dar. Das größte Hemmnis 
besteht in solchen Fällen in den eingeschränkten Zu-
griffsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden auf die 
Grundstücke in Privatbesitz (BBSR 2022, S. 10).

Aufgrund dieser Struktur und Entwicklungen nehmen of-
fensichtlich die Restriktionen für die Innenentwicklung zu 
(Faller 2023).

2	 Innenentwicklung – Baustein einer 
nachhaltigen und ressourceneffizienten 
Stadtentwicklung

Eine nachhaltige und ressourceneffiziente Bodenpolitik 
wird inzwischen von vielen Autoren gefordert (z. B. Reiß-
Schmidt 2021, Davy 2019, Bunzel et al. 2017, difu und vhw 
2017). Auch die Neue Leipzig-Charta 2020, die von den 
für die Stadtentwicklung zuständigen Ministern der EU 
am 07.11.2020 verabschiedet wurde, konkretisiert die drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit und thematisiert diese als 
Grundprinzipien für die Transformation der Europäischen 
Städte: »Die gerechte Stadt«, »Die grüne Stadt« und »Die 
produktive Stadt« (BMI 2020). Danach soll die gerechte 
Stadt einen Zugang zu einer angemessenen, sicheren und 
bezahlbaren Wohnraumversorgung bieten, die auf die Be-
dürfnisse verschiedener gesellschaftlicher Gruppen ab-
gestimmt ist. Dazu zählen eine alternde und zunehmend 
vielfältige Gesellschaft, Menschen mit Behinderung sowie 
junge Menschen und Familien. Sozial ausgewogene, ge-
mischte und sichere Stadtquartiere tragen zur Integration 
aller sozialen und ethnischen Gruppen und Generatio-
nen bei.

Eine Kernforderung der Leipzig-Charta zur Verwirkli-
chung der Transformationsschwerpunkte für die Europäi-
sche Stadt ist »eine aktive und strategische Bodenpolitik 
sowie Flächennutzungsplanung«, denn die Kommunen 
brauchen nachhaltige, transparente und gerechte Strategien 

Tab. 1: Dimensionen der Innenentwicklung

Städtebauliche Dimension p � Leitbildumsetzung der kompakten Stadt der kurzen Wege
p � funktionale Anreicherung der bestehenden Quartiere
p � Transformation, Erneuerung und Umbau bestehender Quartiere
p � Aufwertung der Stadtgestalt durch Baulückenschließung, Wiedernutzung von Brach

flächen und mindergenutzten Grundstücken

Soziale Dimension p � Schaffung sozial gemischter Quartiere
p � Attraktivierung der Innenstadt mit neuen Wohnangeboten und hochwertigen Freiflächen
p � Nachfrageorientierte Wohnungsangebote, Wohnmodelle, bezahlbarer Wohnraum mit 

individuellen Nutzungskonzepten

Klimatische Dimension p � klimaresiliente Stadtstrukturen
p � Umstellung auf erneuerbare Energien
p � Umsetzung kommunaler Energiekonzepte
p � Klimafolgenanpassung

Mobilität p � Stärkung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
p � Nachfragestärkung des ÖPNV

Ökonomische Dimension p � Optimale Auslastung der vorhandenen sozialen Infrastruktur
p � Auslastung der vorhandenen leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung
p � Sicherung von Einrichtungen der Nahversorgung

Ökologische Dimension p � ressourceneffiziente Flächennutzung
p � Reduzierung des Flächenverbrauchs und Sicherung wertvoller Freiräume
p � Erhaltung von Landwirtschaftsflächen
p � Sicherung schutzwürdiger Böden
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der Flächennutzung und Bodenpolitik. Dazu gehören die 
bereits vielfach auf nationaler und kommunaler Ebene 
formulierten Ziele, wie die Schaffung von ausreichend Flä-
chen für angemessenen und bezahlbaren Wohnraum so-
wie von lebendigen und sozial gemischten Stadtquartieren 
einerseits und die Verhinderung von Bodenspekulation 
und die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 
andererseits. Der Fokus der Stadtentwicklungspolitik liegt 
daher auf der Transformation der Städte, auf ihrer Erneue-
rung und Revitalisierung einschließlich der Klimafolgen-
anpassung (BMI 2021, S. 94, BMI 2020, S. 11 f.).

Insgesamt leistet die Innenentwicklung vielfältige und 
erhebliche Beiträge zu einer nachhaltigen und ressourcen-
effizienten Stadtentwicklung und wirkt in mehreren Di-
mensionen (vgl. Tab. 1).

Die bisherigen und tendenziell abnehmenden Fort-
schritte der Innenentwicklung legen nahe, dass dabei die 
konsequente Handhabung vorhandener und auch das Feh-
len durchsetzungsstarker bodenpolitischer Instrumente 
für die Kommunen als zentrale Akteure eine wichtige Rolle 
spielt. Die vielfältigen Verweise auf eine aktive Bodenpoli-
tik mit Kooperationen, fiskalischen Anreizen und einem 
starken liegenschaftlichen Engagement greifen indessen zu 
kurz, wenn die Verkaufsbereitschaft und die Mitwirkungs-
bereitschaft der Eigentümer nicht gegeben sind (Siedentop 
2023, S. 49). Angesichts der Dimension der Herausforde-
rungen ist vielmehr eine umfassende Bodenreform zweck-
dienlich, die neben der nachhaltigen Stadtentwicklung 
und der sozialen Wohnraumversorgung die grundsätz-
lichen gesellschaftlichen Fragen des angemessenen Um-
gangs mit dem unvermehrbaren und unverzichtbaren Gut 
Grund und Boden und der gerechten Verteilung und Nut-
zung der Bodenerträge grundlegend neu regelt (vgl. z. B. 
auch Magel 2014). Rd. 50 % der Wohnungsbautätigkeit in 
Großstädten erfolgt im Innenbereich nach § 34 BauGB, 
ohne dass den Kommunen dafür ausreichende Steue-
rungsmöglichkeiten für eine integrierte Entwicklung und 
Umsetzung von Gemeinwohlbelangen (Wohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindungen, verursachergerechte 
Verteilung von Infrastrukturfolgekosten etc.) zur Verfü-
gung stehen. Eine vom difu und vhw eingesetzte Experten-
gruppe zur »Bodenpolitischen Agenda 2020–2030« schlägt 
eine Stärkung der Gemeinwohlbelange in der städtebau-
lichen Innenentwicklung vor (difu und vhw 2017, S.  2  
und S. 17 ff.).

Nachfolgend werden einige wesentliche und verfügbare 
Ansätze und städtebauliche Instrumente zur Mobilisierung 
von Baurechten im Bestand zur Förderung der Innenent-
wicklung erläutert und kritisch bewertet.

3	 Instrumente des Städtebaurechts 
zur Innenentwicklung

3.1	B isherige gesetzgeberische Initiativen 
zur Stärkung der Innenentwicklung

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird bei Novellen zum 
Städtebaurecht u. a. auch das Ziel verfolgt, durch neue Re-
gelungen die Innenentwicklung zu stärken und die weitere 
Flächenneuinanspruchnahme zu verringern. Die weitere 
Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche soll vor 
allem durch einen Vorrang der Innenentwicklung gegen-
über der Außenentwicklung begrenzt werden. Die nachfol-
genden Novellen zum BauGB haben für die Innenentwick-
lung einige wesentliche neue Regelungen gebracht (Söfker 
2024):

	p Bau- und Raumordnungsgesetz 1998: Einführung des 
Begriffs »nachhaltige Entwicklung« als Leitziel der Bau-
leitplanung, Zusammenfassung umweltschützender 
Belange einschließlich der sog. Bodenschutzklausel in 
§ 1a BauGB sowie Einführung des Begriffs der Innen-
entwicklung und Priorisierung gegenüber der Außen-
entwicklung.

	p Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004: Nach § 1 
Abs. 5 BauGB soll die städtebauliche Entwicklung vor-
rangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen. Gleichzeitig soll die Umwandlung zuvor landwirt-
schaftlich oder als Wald genutzter Flächen besonders 
begründet werden.

	p Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für 
die Innenentwicklung der Städte 2007: In dieser No-
velle sind die Instrumente zum erleichterten Bauen 
im Innenbereich insbesondere durch die Einführung 
des Bebauungsplans der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB mit einem beschleunigten Verfahren hervorzu-
heben (Krautzberger und Stüer 2007). Die Bebauungs-
pläne sollen der Nachverdichtung und Wiedernutzung 
von Brachflächen und anderen Maßnahmen der Innen-
entwicklung dienen.

	p Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung 2013: Die 
Novelle enthält neue Planungsgrundsätze zur Innenent-
wicklung in § 1 Abs. 5 BauGB und ergänzende Regelun-
gen zum Schutz von Landwirtschaftsflächen.

	p Baulandmobilisierungsgesetz 2021: Mit dem Gesetz 
sollen die Kommunen vor allem bei der Schaffung 
von Bauland und bezahlbarem Wohnraum durch Ver-
besserungen im Bauplanungsrecht unterstützt werden. 
Zu den wesentlichen Neuerungen im Hinblick auf die 
Förderung der Innenentwicklung gehört der sektora-
le Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung nach § 9 
Abs. 2d BauGB, die Ausweitung der Anwendungsmög-
lichkeiten des Allgemeinen Vorkaufsrechts nach § 24 
Abs. 1 Nrn. 6 und  8 BauGB, das besondere Vorkaufs-
recht nach § 25 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, die erleichterte und 
erweiterte Anwendung des Baugebots 176 BauGB sowie 
das städtebauliche Innenentwicklungskonzept nach 
§ 176a BauGB.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei den bestehen-
den planungsrechtlichen Regelungen zur Innenentwick-
lung die vorhandenen Instrumente für eine Mobilisierung 
der wesentlichen Potenziale der Innenentwicklung (Baulü-
cken und Brachflächen mit kleinteiliger Struktur, diversi-
fizierten Eigentumsverhältnissen und disperser Verteilung 
im Gemeindegebiet) trotz des dringenden und erheblichen 
Handlungsbedarfs nicht effektiv und effizient sind. Zur 
Entspannung der Lage auf dem Bauland- und Wohnungs-
markt fehlt es daher neben der konsequenten Handha-
bung der verfügbaren Instrumente der Bauleitplanung und 
Bodenordnung an Instrumenten für die Aktivierung von 
baureifem, aber unbebautem Land im Bestand (vgl. auch 
Breuer 2022, S. 591 f.).

3.2	 Instrumente der Innenentwicklung 
im Städtebaurecht

3.2.1	G rundstücksbezogene Instrumente

Vorkaufsrechte

Mit der Ausweitung der Gebietskulissen und der Tatbe-
stände für das Vorkaufsrecht gemäß § 24 BauGB durch  
das Baulandmobilisierungsgesetz 2021 sind die Anwen-
dungsmöglichkeiten des Instruments für die Innenent-
wicklung erheblich erweitert worden. In § 24 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB wurde die Klarstellung vorgenommen, dass die 
Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde dem Wohl 
der Allgemeinheit dient. Dieses Innenbereichsvorkaufs-
recht zur Baulückenschließung kann auf unbebaute Bau-
grundstücke im Innenbereich, also in Gebieten nach den 
§§ 30, 33 oder 34 BauGB, ausgeübt werden. Dabei gelten 
Grundstücke auch dann als unbebaut, wenn sie lediglich 
eingefriedet oder erkennbar vorläufig oder nur geringfü-
gig bebaut sind (vgl. EZBK 2024, § 24, Rd.‑Nrn. 36–39). 
Der Begriff der »geringfügigen Bebauung« dürfte für die 
Anwendung des Vorkaufsrechts noch klärungsbedürftig 
sein. Das allgemeine Vorkaufsrecht kann ebenfalls auch 
auf Grundstücksteile angewendet werden, die selbständig 
bebaubar sind.

Das neue Innenbereichsvorkaufsrecht gemäß § 24 
Abs. 1 Nr. 8 BauGB ermöglicht den Gemeinden eine Zu-
griffsoption auf Schrottimmobilien, und zwar in Gebieten 
nach den §§ 30, 33 oder 34 BauGB. Dabei handelt es sich 
nicht um Gebietskategorien der BauNVO mit einem be-
stimmten Festsetzungsinhalt, sondern um Flächen, die 
durch Bebauungspläne, Entwürfe von Bebauungsplänen 
und im Übrigen durch die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile abgegrenzt werden. Dieses neue Vorkaufsrecht 
für die Innenentwicklung ist im Unterschied zum Innen-
bereichsvorkaufsrecht zur Schließung von Baulücken 
nicht an eine vorwiegende Wohnnutzung gebunden und 
kann daher auch in festgesetzten oder faktischen Urba-
nen Gebieten (MU, § 6a BauNVO) angewendet werden. 
Wesentliche Anwendungsvoraussetzung ist indessen ein 

gebietsbezogener städtebaulicher Missstand im Sinne des 
Sanierungsrechts gemäß §§ 136 ff. BauGB oder ein grund-
stücksbezogener Missstand einer baulichen Anlage gemäß 
§ 177 Abs. 2 BauGB. Zudem wird gefordert, dass dieser 
Missstand eine erhebliche negative Ausstrahlung auf die 
nähere Umgebung in sozialer oder städtebaulicher Hin-
sicht hat. Der Gesetzgeber hatte dabei wohl in erster Linie 
die sog. Schrottimmobilien in Städten im Blick gehabt, bei 
denen die baulichen Anlagen des Grundstücks den städte-
baulichen Entwicklungszielen bzw. wohnungspolitischen 
Zielsetzungen sowie den bestehenden Vorschriften zu Um-
gang, Nutzung und Bewirtschaftung nicht entsprechen 
oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung darstellen (vgl. Reg.-Vorl., BT‑Drs. 19/24838, S. 24).

Das allgemeine Vorkaufsrecht sollte mit Blick auf die 
besonderen Anforderungen kleiner Gemeinden weiter-
entwickelt werden. Angesichts der begrenzten Personal-
ressourcen gerade in kleinen Gemeinden dürfte die Re-
duzierung des Zeitdrucks beim Vorkaufsrecht durch eine 
Verlängerung der Fristen zur Ausübung hilfreich sein. 
Weiterhin ist zu bedenken, dass nach geltender Rechts-
lage die genannten Innenbereichsvorkaufsrechte zur Bau-
lückenschließung nur angewendet werden können, wenn 
dies dem Wohl der Allgemeinheit dient. Das kann bislang 
insbesondere durch die Deckung eines Wohnbedarfs in 
der Gemeinde nachgewiesen werden. Im Sinne einer inte-
grierten Innenentwicklung wäre es aber zweckmäßig, das 
allgemeine Vorkaufsrecht auf alle Grundstücke im Innen-
bereich einer Gemeinde auszuweiten, wenn diese für Zwe-
cke der Innenentwicklung genutzt werden sollen. Zudem 
sollte die Anwendung den Gemeinden auch eine langfris-
tige Flächenbevorratung ermöglichen, denn gerade in der 
Innenentwicklung ist ein strategischer und vorausschauen-
der Flächenankauf hilfreich, um die gebietsbezogene und 
grundstücksübergreifende bauliche und sonstige Entwick-
lung zu ermöglichen.

Baugebot

Mit einem Baugebot nach § 176 BauGB kann die Ge-
meinde, sofern städtebauliche Gründe und eine objektive 
wirtschaftliche Zumutbarkeit vorliegen, den Eigentümer 
eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans verpflichten, innerhalb einer angemessenen Frist 
sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen zu be-
bauen, das vorhandene Gebäude entsprechend anzupassen 
oder sein Grundstück mit einer oder mehreren Wohnein-
heiten zu bebauen, sofern der Bebauungsplan Wohnen zu-
lässt und es sich um ein Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt handelt. Das Baugebot kann auch im 
unbeplanten Innenbereich angeordnet werden, um insbe-
sondere Baulücken zu schließen oder geringfügig bebaute 
Grundstücke zu nutzen.

Ein Baugebot kann nach § 59 Abs. 7 BauGB auch im 
Rahmen einer Umlegung angeordnet werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 176 BauGB vorliegen. Eine Verein-
barung über eine Bebauung kann ebenso im Rahmen eines 
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städtebaulichen Vertrages nach § 11 BauGB zwischen der 
Gemeinde und Grundstückseigentümern getroffen wer-
den. Eine Durchsetzung kann mittels Ankaufsrecht der Ge-
meinde erfolgen, das bei zulässiger Neubegründung eines 
Rechts nach § 61 Abs. 1 BauGB anwendbar ist. Das Bauge-
bot und das Ankaufsrecht werden über die Eintragung ins 
Umlegungsverzeichnis (§ 68 Abs. 1 Nrn. 2 und 7 BauGB) 
Bestandteil des Umlegungsplans (§ 66 Abs. 3 BauGB).

Das Baugebot (§ 176 BauGB) als planakzessorisches 
Instrument enthält weitreichende »positive« Handlungs-
pflichten (Söfker 2024). Es ermächtigt die Gemeinden, 
Grundstückseigentümer zur Stellung eines Bauantrags zu 
verpflichten, zur Bebauung eines Grundstücks innerhalb 
einer angemessenen Frist oder zur Anpassung vorhandener 
Bebauung bzw. Beseitigung eines bestehenden Gebäudes 
entsprechend den Festsetzungen eines Bebauungsplans. 
Es ist als sozialbindende Regelung (eigentumsinhaltsbe-
stimmende Maßnahme) ausgestaltet und weist Bezüge zur 
Enteignung bei Nichtbefolgung auf. In der aktuellen Aus-
gestaltung ist es auf einzelne Baugrundstücke beschränkt 
und hat sich zudem zur Mobilisierung von Baugrundstü-
cken in nennenswertem Umfang als bodenrechtlich un-
vollkommenes Instrument und daher als wenig wirksam  
erwiesen.

In der Praxis ist das Baugebot bislang kaum angeordnet 
worden. Als Kritikpunkte werden die engen tatbestandli-
chen Anordnungsvoraussetzungen und deren Nachweis, 
der Verfahrensaufwand sowie die schwierige Durchsetzung 
genannt, die letztlich durch Enteignung erfolgen kann (vgl. 
Bunzel et  al. 2023, Stüer 1988, S.  337 ff.). Aber Kommu-
nen sind gut beraten, das Instrument bei der Beratung der 
Eigentümer*innen im Rahmen der Baulandmobilisierung 
als eine mögliche Option aktiv anzusprechen. Oftmals 
wird dadurch die Bereitschaft zum Abschluss eines städte-
baulichen Vertrags zur Bebauung des Grundstücks beför-
dert (vgl. Bunzel et al. 2023).

Zur Verbreiterung der Anwendungsmöglichkeiten des 
Baugebots hat die von der Bundesregierung eingesetzte 
Baulandkommission (2019) »ergänzend zu dem auf die 
Aktivierung von einzelnen Grundstücken ausgerichteten 
Baugebot die Prüfung zur Einführung eines neuen Instru-
ments zur Aktivierung dispers verteilter innerstädtischer 
Flächenpotenziale« empfohlen. Diese Empfehlung hat das 
Baulandmobilisierungsgesetz äußerst eingeschränkt aufge-
griffen. Folgende Änderungen und Ergänzungen zum Bau-
gebot nach § 176 BauGB sind hier hervorzuheben:

In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt kann 
die Gemeinde einen Grundstückseigentümer verpflichten, 
sein Grundstück mit einer oder mehreren Wohneinheiten 
zu bebauen, wenn in dem Bebauungsplan Wohnnutzungen 
zugelassen sind und wenn es sich um ein durch Satzung 
der Gemeinde bestimmtes Gebiet mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt gemäß § 201a BauGB handelt. Allerdings 
hat die Gemeinde von dem Baugebot nicht nur bei wirt-
schaftlicher Unzumutbarkeit der Durchführung des Vor-
habens abzusehen, sondern auch dann, wenn ein Eigen-
tümer glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des 

Vorhabens aus Gründen des Erhalts der Entscheidungsbe-
fugnis über die Nutzung des Grundstücks für seinen Ehe-
gatten oder eine in gerader Linie verwandte Person nicht 
zuzumuten ist.

In diesem Fall kann die Gemeinde das Grundstück aber 
zugunsten einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, 
eines gemeinwohlorientierten Wohnungsbauunterneh-
mens, einer Wohnungsgenossenschaft oder einer gemein-
wohlorientierten Stiftung übernehmen, wenn diese inner-
halb einer angemessenen Frist in der Lage ist, das Baugebot 
zu erfüllen und sich hierzu verpflichtet.

Dieser ausdrückliche Schutz privater Eigentumsrechte 
durch die »Familienklausel« schränkt die positive Neurege-
lung im Baugebot zugunsten des Wohnungsbaus bedauer-
licherweise so ein, dass kaum eine Wirkung zu erwarten ist 
und daher erhebliche Bedenken in Bezug auf die Praxis-
tauglichkeit bestehen. Zudem verhindert das Moratorium 
den aktuellen Einsatz trotz akutem Handlungsbedarf. Die 
Gewichtung privater Interessen gegenüber den Gründen 
des Allgemeinwohls bei der Anwendung des Baugebots zur 
Deckung eines dringenden Wohnbedarfs wird mit Blick 
auf die Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums (Art. 14 
Abs. 2 GG) als kritisch betrachtet (Reiß-Schmidt 2021).

Beispiel Baulückenprogramm Köln

Der Rat der Stadt Köln hat 1990 das Kölner Baulücken-
programm beschlossen, um möglichst kurzfristig neue 
Wohnungen zu errichten. Es wurden 4.451 Baulücken 
inkl. mindergenutzte Grundstücke erfasst und alle Eigen-
tümerinnen und Eigentümer angeschrieben, um ihnen 
eine umfassende Bauberatung anzubieten. Dafür hat die 
Stadt neben der Projektleitung vier Verwaltungssachbe-
arbeiter*innen und sechs technische Fachkräfte eingesetzt. 
Mit diesem erheblichen Personaleinsatz und dem systema-
tischen Vorgehen einschließlich Prüfung und Anwendung 
von Baugeboten nach § 175 BauGB in Einzelfällen konn-
ten bis Ende 1998 rd. 10.000 neue Wohneinheiten auf 1.800 
Baulücken und bis 2014 mehr als 22.000 neue Wohnungen 
geschaffen werden (Sieberns 2023). Mit ihrem Baulücken-
programm nimmt die Stadt Köln eine Führungsrolle unter 
den Großstädten in Deutschland ein. In bisher 41 Fällen, 
in denen trotz aller Bemühungen keine einvernehmliche 
Lösung zu erzielen war, wurde zur Verwirklichung der 
Baulückenbebauung ein förmliches Verfahren für ein Bau-
gebot nach § 176 BauGB eingeleitet. Nach dem aktuellen 
Wohnungsbauprogramm der Stadt sollen jährlich 300 
Wohneinheiten in Baulücken oder auf mindergenutzten 
Grundstücken errichtet werden. Derzeit wird das kom-
munale Baulückenkataster aktualisiert, um die städtischen 
Potenziale der Innenentwicklung zu erfassen und als Basis 
für ein Innenentwicklungskonzept nach § 176a BauGB zu 
nutzen.
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3.2.2	 Städtebauliches Konzept zur Innenentwick-
lung als informeller gebietsbezogener Ansatz

Mit dem städtebaulichen Innenentwicklungskon-
zept (§ 176a BauGB) wird ein neues Planungsins-
trument eingeführt, das insbesondere der Aktivie-
rung und baulichen Nutzung von Baulücken und 
Brachen dienen soll, die im Gemeindegebiet dis-
pers verteilt liegen. Es soll damit ein gebietsbezo-
genes strategisches Konzept für einzelne baureife, 
jedoch unbebaute oder mindergenutzte Grundstü-
cke erarbeitet werden, die in keinem funktionalen 
Zusammenhang stehen. Die Steuerungswirkun-
gen des Entwicklungskonzepts bleiben indessen 
unklar, da keine Regelungen zur Umsetzung ge-
troffen werden (Breuer 2022, S. 591). Auch ist das 
Verhältnis zur bewährten zweistufigen Bauleitpla-
nung zu klären.

Bei dem städtebaulichen Innenentwicklungs-
konzept handelt es sich um ein informelles Kon-
zept im Sinne von § 1 Abs. 6 BauGB, das durch 
einen Beschluss der Gemeinde eine Selbstbindung 
für die Bauleitplanung entfaltet. Zur Realisierung 
stehen der Gemeinde kooperative und hoheitli-
che Handlungsoptionen nach Einzelfallprüfung 
und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
gebotes zur Verfügung. Zur Verwirklichung der 
vorgesehenen baulichen Nutzung können die Ge-
meinden mit den betroffenen Grundstückseigen-
tümern städtebauliche Verträge schließen. Dazu 
ist es in unbeplanten Innenbereichen zweckmäßig, 
die städtebaulichen Ziele zu konkretisieren und 
ggf. durch einen Bebauungsplan festzusetzen. Ins-
besondere im Hinblick auf die angestrebte Dichte 
und zur Bewältigung von Interessenskonflikten 
und zur ordnungsgemäßen Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange ist ein formelles Be-
bauungsplanverfahren geeignet. In diesem Fall soll 
die Gemeinde das städtebauliche Entwicklungs-
konzept zum Bestandteil der Begründung eines 
Bebauungsplans erklären.

Weiterhin ist zu prüfen, ob zur Umsetzung 
der Ziele des städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes die Ausübung von Vorkaufsrechten 
nach § 24 und § 25 BauGB in Betracht kommt. 
Schließlich können die Gemeinden auch Bauge-
bote nach §§ 175 und 176 BauGB anwenden. In 
diesem Fall trägt das Innenentwicklungskonzept 
zur effizienten Vorbereitung und städtebaulichen 
Begründung von Baugeboten bei. So können die 
Anwendungsvoraussetzungen, insbesondere der 
Bedarf, die Erforderlichkeit und die Wirtschaft-
lichkeit für die gleichzeitige Anordnung mehrerer 
Bauverpflichtungen mit geringerem Personal- und 
Untersuchungsaufwand geprüft werden. Zudem 
lassen sich durch die Mobilisierung einer Vielzahl 
von Baulücken in einem Gebiet wesentlich mehr 

Abb. 2: Beispiel Baulandkataster Krefeld mit Baulücken und minder-
genutzten Grundstücken im Geltungsbereich von rechtskräftigen Be-
bauungsplänen oder im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB
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Abb. 3: Der Weg zum Innenentwicklungskonzept in vier Schritten und 
deren Regelungsinhalte
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Wohneinheiten schaffen und damit auch die wohnungs-
politische und städtebauliche Relevanz besser begründen 
als bei einem einzelnen Baugebot. Insgesamt lässt sich da-
her mit einem Innenentwicklungskonzept effizienter und 
schlüssiger prüfen und begründen, ob die Anwendung 
eines oder mehrerer Baugebote dem Wohl der Allgemein-
heit dient.

Schließlich kann das Innenentwicklungskonzept auch 
zur Festlegung einer Gebietskulisse dienen, in der Städte-
bauförderungsmittel eingesetzt werden könnten. Wegen 
dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stellt sich die Fra-
ge, wie und mit welchen Inhalten ein solches Konzept auf-
gestellt werden sollte.

Abb.  3 skizziert einen pragmatischen und schlüssigen 
Weg zu einem Innenentwicklungskonzept in vier Schritten. 
Den Auftakt sollte ein förmlicher Grundsatzbeschluss »In-
nenentwicklung« der Gemeinde bilden, der die generelle 
Ausrichtung ihres bodenpolitischen Handelns formuliert. 
Inhaltlich schließt sich eine gebietsbezogene Erfassung von 
Brachflächen, Baulücken, mindergenutzten Grundstücken 
und sonstigen relevanten Innenentwicklungspotenzialen 
an, sofern nicht ohnehin bereits ein Bauland- oder Baulü-
ckenkataster vorliegt (vgl. Abb. 2). Da solche Kataster be-
reits in zahlreichen Kommunen erstellt worden sind und 
vor allem die relevanten Kategorien der Innenentwick-
lungspotenziale, nämlich Baulücken und Brachflächen, 
nach den Erkenntnissen der Baulandumfrage 2020 weit-
gehend enthalten, können auf dieser Grundlage im zwei-
ten Schritt die für ein Innenentwicklungskonzept relevan-
ten Gebiete effizient abgegrenzt werden, auf die sich der 
nächste Arbeitsschritt der Konzepterarbeitung fokussiert. 
Dabei ist eine städtebauliche und flächenpolitische Bewer-
tung der Potenziale anhand nachvollziehbarer Kriterien 
vorzunehmen, die eine wesentliche Grundlage für die ope-
rativen Fragen der Flächenaktivierung bildet. Schließlich 
sollten in einem vierten Arbeitsschritt die Optionen für 
die effektive Flächenmobilisierung aufgezeigt werden, und 
zwar hinsichtlich der räumlichen und zeitlichen Prioritä-
ten, der Prozesse und Akteure sowie der Instrumente und 
Verfahren. Die Regelung in § 176a BauGB sieht zwar nicht 
vor, dass solche Ansätze für die operative Umsetzung des 
Innenentwicklungskonzepts konkretisiert werden. Dies er-
scheint indessen für die Umsetzung zweckdienlich zu sein.

3.2.3	 Städtebauliche Gesamtmaßnahmen 
nach besonderem Städtebaurecht

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (SEM) (§ 165 ff.  
BauGB) fokussieren auf einen größeren zusammenhän-
genden räumlichen Bereich und nicht auf kleinteilige 
Brachflächen oder einzelne Baulücken. Nach § 165 Abs. 2 
BauGB sollen durch die Revitalisierung von Brachflächen 
ganze Ortsteile oder andere Teile des Gemeindegebietes 
im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neu-
en Entwicklung zugeführt werden. Diese Zielsetzung setzt 
nicht nur einen Gebietszusammenhang voraus, sondern 
auch einen Mindestfang der Fläche, der freilich von der 

Größe der Kommune abhängt, um die erforderliche städ-
tebauliche Bedeutung für die Gemeindeentwicklung nach-
weisen zu können.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach §§ 136 ff. 
BauGB verfolgen die Beseitigung gebietsbezogener städte-
baulicher und sozialer Missstände zur Verbesserung der 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse unter Berücksichtigung 
der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. 
Es geht um die umfassende Umgestaltung vor allem bebau-
ter Gebiete mit Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen der Bausubstanz sowie um die Anpassung 
und Aufwertung der Erschließung und des Wohnumfeldes 
auf Grundlage einer integrierten Planung. Dabei können 
zwar auch Baulücken und Brachflächen mit Hilfe des sa-
nierungsrechtlichen Instrumentariums mobilisiert wer-
den, aber die Anwendung eines Sanierungsverfahrens aus-
schließlich zu diesem Zweck wäre nicht zulässig.

Stadtumbaumaßnahmen nach 171a BauGB sollen in 
Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten dazu die-
nen, nachhaltige städtebauliche Strukturen herzustellen 
und dazu erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Vor 
allem geht es um die Beseitigung von dauerhaften Woh-
nungsüberangeboten oder von funktionslos gewordenen 
baulichen Anlagen sowie darum, die allgemeinen Anfor-
derungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu 
erfüllen. Aktivierungen und Umnutzungen von Baulücken 
und Brachflächen insbesondere für Zwecke des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung sowie für Zwischennut-
zungen sind zwar vorgesehen, stehen aber nicht im Fokus 
der Maßnahme.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine dieser ho-
heitlichen Gesamtmaßnahmen auf das flächenpolitische 
Ziel der Innenentwicklung ausgerichtet ist, bei dem eine 
gebietsbezogene und gleichzeitige Mobilisierung von 
kleinteiligen Brachflächen und Baulücken, die dispers im 
Gemeindegebiet verteilt liegen und keinen funktionalen 
Zusammenhang aufweisen, im Vordergrund steht.

3.2.4	 Fiskalische Instrumente

Mit der Grundsteuer  C erhalten die Gemeinden ab dem 
Jahr 2025 die Möglichkeit, baureife Grundstücke zu be-
stimmen und dafür einen gesonderten Hebesatz bei der 
Grundsteuer mit dem bodenpolitischen Ziel festzusetzen, 
diese für eine Bebauung zu mobilisieren. Dabei kann die 
Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen darüber ent-
scheiden, ob aus städtebaulichen Gründen die Grund-
steuer  C auf baureife Grundstücke erhoben und welche 
steuerliche Belastung den betroffenen Grundstückseigen-
tümern im Rahmen der verfassungsmäßigen Vorgaben 
auferlegt werden soll, um diese Lenkungswirkung zu errei-
chen. Nachteile sind darin zu sehen, dass den Kommunen 
dadurch keine gezielte räumliche und städtebauliche Steue-
rungsmöglichkeit eröffnet wird und die Entscheidungsfrei-
heit beim Eigentümer verbleibt, sein Grundstück nicht zu 
bebauen oder an einen bauwilligen Dritten zu veräußern. 
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Das Instrument scheint daher für eine gezielte Angebots-
ausweitung nicht geeignet zu sein.

Weiterhin haben zahlreiche Kommunen inzwischen 
kommunale Förderprogramme als fiskalische Anreize für 
die Innenentwicklung etabliert. Gefördert werden indessen 
vor allem der Erwerb und die Modernisierung bebauter 
Grundstücke und nicht die Mobilisierung von Baurechten.

3.3	 Zwischenfazit

Die im Bestand vorhandenen umfassenden Innenentwick-
lungspotenziale deuten darauf hin, dass die bestehenden 
bodenpolitischen Instrumente des BauGB keine ausrei-
chenden Zugriffs- und Mobilisierungsmöglichkeiten für 
die dispers im Stadtgebiet verteilten kleinteiligen Bau-
landpotenziale bei fehlender Mitwirkungsbereitschaft der 
Grundstückseigentümer bieten. Deshalb wird nachfolgend 
eine städtebauliche Innenentwicklungsmaßnahme vor-
geschlagen, die bereits die Baulandkommission 2019 mit 
dem Hinweis empfohlen hatte, dass durch deren Ausgestal-
tung keine weiteren Verschärfungen der Eingriffsmöglich-
keiten der Kommunen in Eigentumsrechte erfolgen sollten. 
Die Innenentwicklungsmaßnahmen findet sich zudem als 
Prüfauftrag im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung.

4	E ffektive und effiziente Innenentwicklung 
durch eine Innenentwicklungsmaßnahme (IEM)

4.1	 Regelungsbedarf

Die Möglichkeiten durch die Ergänzungen des Baugebots 
(§ 176 BauGB) sowie durch die Einführung eines infor-
mellen Innenentwicklungskonzepts (§ 176a BauGB) die 
im Innenbereich vorhandenen Baurechte im Bestand zu 
aktivieren, werden als unzureichend eingeschätzt. Die In-
nenentwicklung benötigt effektivere Hebel zur Erreichung 
der Wohnungsbauziele sowie für den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung. Die bestehenden kooperativen Lösungen 
und private Initiativen sind zwar unter den Gesichtspunk-
ten der Akzeptanz und der Verhältnismäßigkeit vorrangig, 
bedürfen aber einer Flankierung durch ein effektives ho-
heitliches Instrumentarium, damit die Kommunen beim 
Scheitern von Kooperationen auch hoheitlich handeln 
können (Bunzel et  al. 2023). Der Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung sieht eine Prüfung entsprechender Ins-
trumente vor. Deshalb wird nachfolgend eine Innenent-
wicklungsmaßnahme (IEM) zur Diskussion gestellt, deren 
Konzept bereits 2018 vom Verfasser gemeinsam mit dem 
Deutschen Verband für Städtebau und Wohnungswesen 
erarbeitet und im Rahmen eines bundesweiten Planspiels 
mit acht Städten getestet wurde (Kötter et  al. 2018). Das 
Konzept wurde auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht 
überprüft (Wickel 2017).

4.2	 Ziel und Konzept der IEM

Die IEM verfolgt das Ziel, die im Innenbereich einer Stadt 
dispers verteilten Potenzialflächen (vgl. Abb.  4) zu mo-
bilisieren und zügig, vorzugsweise durch die Eigentümer 
selbst, einer Bebauung zuzuführen. Dazu wird ein Teil des 
Innenbereichs einer Stadt mit nennenswerten Entwick-
lungspotenzialen durch eine Satzung bestimmt und die be-
stehenden Baurechte durch eine flächenhafte Bauverpflich-
tung aktiviert, um den erheblichen Bedarf an Wohn- und 
Arbeitsstätten durch Innenentwicklung zu decken. Neben 
den baureifen Grundstücken sollen durch die Innenent-
wicklungsmaßnahme auch Grundstücke aktiviert werden, 
für die das Baurecht durch Aufstellung oder Änderung 
eines Bebauungsplans erst noch geschaffen werden muss. 
Hierzu soll im Parallelverfahren ein sogenannter Innenent-
wicklungsmaßnahmenbebauungsplan erstellt werden.

Die IEM verfolgt das Ziel, eine effektive bestandsorien-
tierte Entwicklung der Städte und Gemeinden zu ermög-
lichen, um das städtebauliche Leitbild der kompakten Stadt 
der kurzen Wege zu verwirklichen. Dies umfasst vor allem 
die Schaffung neuer Wohn- und Arbeitsstätten sowie Maß-
nahmen zur Förderung des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung.

Die zentrale bodenpolitische Handhabe der Maßnah-
me stellt eine Bauverpflichtung dar, die bereits durch die 
IEM, durch den IEM-Bebauungsplan oder einen IEM-
Umlegungsplan begründet wird, und eine Bebauung der 

Abb. 4: 
Vorschlag zur Ab-
grenzung eines 
Innenentwicklungs-
bereichs mit identi-
fizierten Innenent-
wicklungspotenzialen 
in Köln-Weidenpesch. 
Die identifizierten 
Innenentwicklungs-
potenziale (Stand 
2017) umfassen 
insgesamt 676 WE, 
bestehend aus Bau-
lücken und Minder-
nutzungen (180 WE) 
sowie Wohnungsbau-
programmflächen 
(496 WE)
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betreffenden Potenzialflächen durch die Eigentümer vor-
sieht. Erfüllt ein Eigentümer diese Bauverpflichtung nicht 
innerhalb einer gesetzten Frist, soll die Gemeinde ein ange-
messenes Angebot auf Grundlage des Verkehrswertes nach 
§ 194 BauGB zum freihändigen Erwerb der Fläche unter-
breiten. Wird der gemeindliche Ankauf vom Eigentümer 
abgelehnt, eröffnet die IEM als ultima ratio die Möglich-
keit, das Grundstück durch eine Enteignung zu erwerben. 
Im Vordergrund der Innenentwicklungsmaßnahme steht 
indessen nicht der kommunale Zwischenerwerb mit an-
schließender Privatisierung, sondern die Bebauung der 
Potenzialflächen durch den Grundstückeigentümer oder 
einen bauwilligen Dritten.

Mit der IEM soll den Städten und Gemeinden daher 
ein durchsetzungsstarkes Instrument an die Hand gegeben 
werden, mit dem flächenhaft dispers verteilte Baurechte im 
Bestand effizient und zügig mobilisiert werden können. 
Die Effizienz resultiert aus dem flächenhaften Ansatz, der 
eine Begründung der Anwendungsvoraussetzungen er-
leichtern und den Arbeitsaufwand für die Mobilisierung 
der einzelnen Aktivierungsgrundstücke senken soll. Die 
Zügigkeit soll durch die hoheitliche Durchsetzbarkeit der 
Bauverpflichtung gewährleistet werden.

4.3	 Der Ablauf einer IEM

Beim Ablauf und bei der Durchführung einer IEM kön-
nen gemäß Abb. 5 drei Phasen unterschieden werden. Zur 
Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen sind zunächst 
vorbereitende Untersuchungen für ein Innenentwick-
lungsgebiet durchzuführen. Diese müssen für das IEM-
Gebiet die Frage der Zulässigkeit und der Erfor-
derlichkeit klären. Es ist also zu prüfen, ob und wie 
eine IEM durchgeführt werden kann. Dabei sind 
einerseits die künftigen Bedarfe an Wohn- und 
Arbeitsstätten für eine Stadt sowie andererseits 
die Innenentwicklungspotenziale zur Bedarfs-
erfüllung innerhalb des ausgewählten Teilgebiets 
der Stadt zu ermitteln. Da die IEM vorrangig zur 
Deckung eines erheblichen Bedarfs an Wohn- und 
Arbeitsstätten durch Innenentwicklung dienen 
soll, müssen diese beiden Allgemeinwohlgründe 
als Anwendungsvoraussetzungen im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchung sorgfältig überprüft 
und nachgewiesen werden. Mögliche IEM-Gebie-
te müssen in dieser Hinsicht einen signifikanten 
qualitativen und/oder quantitativen Beitrag zur 
Innenentwicklung leisten.

Als ergänzende Allgemeinwohlgründe können 
neben der Deckung eines erheblichen Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten auch die notwendige 
Ergänzung von zentralen Infrastruktureinrich-
tungen, die Stabilisierung der Bevölkerungsent-
wicklung und -struktur, die Verbesserung der 
Funktionsmischung oder die Aufwertung der 
Stadtgestalt für die Durchführung einer Innen-

entwicklungsmaßnahme geprüft werden. Des Weiteren 
muss im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen die 
konkrete Gebietsabgrenzung erfolgen. Hierbei sind bei-
spielsweise die zügige Durchführbarkeit der Maßnahme 
sowie der Beitrag des Gebietes zur Innenentwicklung zu 
betrachten und abzuwägen. Darüber hinaus ist die konkre-
te planungsrechtliche Situation zu analysieren. Bei einer 
Diskrepanz zwischen dem gegebenen Planungsrecht nach 
§ 30 oder § 34 BauGB und den städtebaulichen Zielen der 
IEM ist die Anpassung des bestehenden und die Schaffung 
von neuen Baurechten in der zweiten Phase der IEM, der 
Satzungs- und Planungsphase, erforderlich.

Bereits bei der vorbereitenden Untersuchung erfolgt 
die Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen für meh-
rere einzelne grundstücksbezogene Baugebote. Diese Vor-
gehensweise bringt im Vergleich zur Prüfung von Bauge-
boten für Einzelgrundstücke erhebliche Effizienzvorteile 
durch Einsparungen beim Personaleinsatz und bei der Be-
arbeitungszeit mit sich. Zugleich ist, wie bereits beim In-
nenentwicklungskonzept erläutert, der Nachweis der bei-
den Allgemeinwohlgründe »Beitrag zur Bedarfsdeckung« 
und »Förderung der Innenentwicklung« wesentlich stich-
haltiger und einfacher zu führen als bei Betrachtung eines 
einzelnen Grundstücks.

Auf Basis des Ergebnisses der vorbereitenden Unter-
suchung soll das IEM-Gebiet durch die Gemeinde mittels 
Satzung förmlich festgelegt werden. In der Satzung sind 
das Gebiet, die Aktivierungsgrundstücke sowie die jewei-
ligen Bebauungs- und Nutzungsziele einzeln zu benennen, 
die mittels Bauverpflichtung umgesetzt werden sollen. Die 
Bauverpflichtung muss hinreichend konkret begründet 
werden und kann bei ausreichendem Planungsrecht nach 

2. Satzungs- und Planungsphase

Satzungsbeschluss

Bauverpflichtung für Aktivierungsgrundstücke auf Basis von
IEM-Satzung, IEM-Bebauungsplan und/oder IEM-Umlegungsplan

Anpassung des Planungsrechts

1. Voruntersuchungsphase 

Innenentwicklungskonzept

Bedarfs- und
Potenzialermittlung

Allgemein-
wohlgründe

Bedeutung für die
Innenentwicklung

der Gemeinde 

Objektive und
subjektive

Zumutbarkeit

Mitwirkungsbereit-
schaft der

Eigentümer

Zügigkeit der
Durchführung

3. Realisierungsphase

Bebauung durch
Eigentümer

Bebauung nach
Abschluss eines
städtebaulichen

Vertrags

Bebauung nach
Zwischenerwerb
durch Gemeinde

Abb. 5: Ablauf der Innenentwicklungsmaßnahme
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§§ 30 und 34 BauGB auf Basis der IEM-Satzung, bei not-
wendiger Schaffung oder Änderung von Planungsrecht auf 
Basis des zu erstellenden IEM-Bebauungsplans oder bei 
einer notwendigen Bodenordnung auf Basis eines IEM-
Umlegungsplanes erfolgen.

Die Bauverpflichtung ist mit angemessenen, objekt-
spezifischen Fristen zu verbinden, gestaffelt nach Stellung 
eines Bauantrags sowie Beginn und Fertigstellung des Bau-
vorhabens. In der Realisierungsphase sind verschiedene 
Fallkonstellationen für die Durchführung der Bebauung 
zu unterscheiden. Grundsätzlich soll die Bebauung der 
Potenzialflächen durch die Grundstückseigentümer erfol-
gen. Jedoch beruht der Erfolg der Innenentwicklungsmaß-
nahme auf der Möglichkeit, die Bauverpflichtung auch in 
den Fällen durchzusetzen, in denen der Eigentümer diese 
nicht erfüllt. Dafür ist ein aktives Ankaufsrecht zuguns-
ten der Gemeinde oder eines bauwilligen Dritten zum 
Verkehrswert vorgesehen, das letztlich als ultima ratio 
durch eine transitorische Enteignung verwirklicht werden  
kann.

4.4	E ine verfassungsrechtliche Einschätzung

Im Rahmen eines verfassungsrechtlichen Gutachtens wur-
de das skizzierte Konzept der Innenentwicklungsmaß-
nahme geprüft, das zu den nachfolgend, aus Platzgründen 
lediglich kursorisch dargestellten wesentlichen Erkennt-
nissen kam (Wickel 2017).

Eine wesentliche Anforderung bei der Durchführung 
einer Innenentwicklungsmaßnahme ist die Erforderlich-
keit der Maßnahme für das Wohl der Allgemeinheit. Dies 
ist dann der Fall, wenn durch die Gemeinde nachgewiesen 
werden kann, dass ein erheblicher Bedarf an Wohn- und 
Arbeitsstätten vorliegt, der durch Maßnahmen gedeckt 
werden soll. Die Innenentwicklungsmaßnahme muss also 
auch das Ziel einer baulichen Nachverdichtung verfolgen. 
Hierdurch unterscheidet sich die Innenentwicklungs-
maßnahme maßgeblich von anderen Instrumenten des 
besonderen Städtebaurechts, wie zum Beispiel der städte-
baulichen Sanierungsmaßnahme und der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme. Die Innenentwicklungsmaß-
nahme ähnelt als Gesamtmaßnahme vielmehr der Kom-
bination der bereits vorhandenen Instrumente Baugebot, 
Beseitigungsverpflichtung und Enteignung. Durch die 
Kombination dieser Instrumente zu einer Gesamtmaß-
nahme mit einheitlichem Konzept und Ablauf entsteht ein 
»Automatismus«, der den Verlauf der Maßnahme ohne 
weitere Einzelabschätzung, z. B. zur Zulässigkeit der Ent-
eignung, vorgibt.

Da im Rahmen der IEM eine Enteignung dann zulässig 
ist, wenn der Eigentümer eines Aktivierungsgrundstückes 
der Bauverpflichtung nicht fristgerecht nachkommt und 
ein angemessenes Angebot zum freihändigen Erwerb des 
Grundstückes durch die Gemeinde ablehnt, entwickelt die 
Innenentwicklungsmaßnahme bereits zum Satzungsbe-
schluss eine enteignungsrechtliche Vorwirkung.

Die notwendige Untersuchungstiefe im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchung stellt voraussichtlich eine 
Herausforderung für die Gemeinden dar. Die notwendige 
Untersuchungstiefe setzt sich zusammen aus

	p dem Nachweis der Angemessenheit und des Erforder-
nisses für das Allgemeinwohl,

	p dem Nachweis der objektiven Zumutbarkeit für die Ver-
hältnismäßigkeit einer Enteignung, die aufgrund der 
enteignungsrechtlichen Vorwirkung der Innenentwick-
lungssatzung frühzeitig zu prüfen ist und eine Einzel-
fallbetrachtung der jeweiligen Aktivierungsgrundstücke 
erfordert, sowie

	p der generellen Feststellung des erheblichen Bedarfs der 
Gemeinde an Wohn- und Arbeitsstätten.

Der notwendige Prüfaufwand ist somit vergleichbar mit 
dem im Rahmen der Voruntersuchung einer städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme. Die IEM ist bei sachge-
rechter Durchführung aus verfassungsrechtlicher Sicht un-
bedenklich. Die potenzielle Anwendung der ultima ratio 
Enteignung für den Zwischenerwerb erfordert indessen 
den Nachweis des Wohls der Allgemeinheit. Mit Blick auf 
das Verhältnismäßigkeitsgebot sind im Rahmen der Innen-
entwicklungsmaßnahme vor der Anordnung von Bauge-
boten als hoheitliche Maßnahme zur Herbeiführung einer 
Bebauung der Aktivierungsgrundstücke vor allem eine 
umfassende Bauberatung und Information in der kommu-
nikativen und kooperativen Phase der IEM obligatorisch.

4.5	 Die Einschätzung der Praxis

Die Handhabbarkeit der Innenentwicklungsmaßnahme 
aufgrund der zuvor beschriebenen notwendigen Untersu-
chungstiefe wird von den am durchgeführten Planspiel teil-
nehmenden Kommunen ambivalent beurteilt (Kötter et al. 
2018). Der Aufwand für die vorbereitende Untersuchung 
sowie die notwendige Einzelbetrachtung der objektiven 
Zumutbarkeit einer Bauverpflichtung für die Aktivierungs-
grundstücke wird zum Teil als erheblich eingeschätzt. Dies 
sei aus Sicht der Verwaltungen der Planspielkommunen 
zwar grundsätzlich leistbar, bedeute aber gleichzeitig einen 
erheblichen Personal- und Zeitaufwand, der nicht in allen 
Planspielkommunen zu erbringen sei. Insgesamt kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass sich Synergieeffekte 
und verfahrensökonomische Vorteile beim Nachweis der 
Allgemeinwohlgründe ergeben, da eine größere Anzahl an 
Grundstücken in einem Gebietszusammenhang betrachtet 
wird (vgl. auch Bunzel und Niemeyer 2018).

Die Anwendung einer Innenentwicklungsmaßnahme 
könnte vor dem Hintergrund der angespannten Perso-
nalsituation in den meisten Städten und Gemeinden und 
des bestehenden Tagesgeschäfts die Kommunen an ihre 
Kapazitätsgrenzen bringen, sollte keine Möglichkeit be-
stehen, neues qualifiziertes Personal einzustellen. Daher 
erscheint die Beauftragung eines städtebaulichen Maßnah-
menträgers, der mit der Vorbereitung und Durchführung 
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der Innenentwicklungsmaßnahme, analog zur städtebau-
lichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme, betraut 
wird, sinnvoll und zweckmäßig zu sein. Hierdurch würden 
Städte und Gemeinden bei der Anwendung der Innenent-
wicklungsmaßnahme von temporären Spezialaufgaben der 
Stadtentwicklung entlastet.

Aus wirtschaftlicher Sicht wird die Innenentwicklungs-
maßnahme von den Planspielkommunen im Hinblick 
auf mögliche notwendige Ankäufe und Entschädigungen 
durch die Gemeinde als risikoarm eingeschätzt. Auch im 
Falle des Ankaufs oder der Enteignung von Grundstü-
cken ist im Rahmen der Innenentwicklungsmaßnahme 
eine zeitnahe Reprivatisierung aufgrund der günstigen 
Marktverhältnisse in prosperierenden Städten, die die In-
nenentwicklungsmaßnahme anwenden, zu erwarten. Als 
Steuerungsinstrument biete sich für den gegebenenfalls 
notwendigen Ankauf und die Entschädigung von Grund-
stücken ein revolvierender Bodenfonds an. Kosten für das 
Durchführungsmanagement wären von den Städten und 
Gemeinden zu tragen.

Die Verwaltungen der Planspielkommunen begrüßen 
grundsätzlich die IEM und die ersten Ansätze der Aus-
gestaltung. Allein das Vorhandensein eines hoheitlichen 
und durchsetzungsstarken Instruments, wie die IEM zur 
flächenhaften Mobilisierung von dispers verteilten Bau-
rechten im Bestand zur Innenentwicklung, steigere nach 
Einschätzung der Verwaltungen der Planspielkommunen 
die Verhandlungsbereitschaft und letztendlich die Mitwir-
kungsbereitschaft der Eigentümer, eine bauliche Nutzung 
ihrer Grundstücke selbst umzusetzen, diese zu unterstüt-
zen oder daran mitzuwirken. Zudem wird wie bei einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme auch der Ab-
schluss von Abwendungsvereinbarungen mit den Eigentü-
merinnen und Eigentümern als eine zielführende Option 
für die Umsetzung betrachtet.

Vor allem der gebietsbezogene Ansatz, die hoheitliche 
Durchsetzungsmöglichkeit der Bauverpflichtung und der 
klar strukturierte Ablauf der einzelnen Verfahrensschrit-
te der Innenentwicklungsmaßnahme wird von den Ver-
waltungen der Planspielkommunen als sinnvoll und als 
Verbesserung gegenüber den bestehenden Instrumenten 
zur Innenentwicklung erachtet. Des Weiteren werden der 
eindeutige räumliche Bezug der Maßnahme durch die Ab-
grenzung mittels Satzung und der Gebietszusammenhang 
der einzelnen Aktivierungsgrundstücke als sehr vorteilhaft 
für die Begründung des Allgemeinwohlerfordernisses und 
für den Vollzug der Maßnahme eingeschätzt. Durch die 
Bündelung der Instrumente »Bauverpflichtung«, »aktives 
Ankaufsrecht der Gemeinde« und »Enteignung« als ultima 
ratio entstehe aus Sicht der Verwaltungen der Planspiel-
kommunen ein durchsetzungsstarkes Verfahren, mit dem 
sich die Innenentwicklung durch Mobilisierung der zahl-
reichen Baulücken im Bestand effektiv und effizient um-
setzen ließe.

5	 Fazit

Zur Förderung der städtebaulichen Innenentwicklung als 
dominantes Leitbild der nachhaltigen Stadt ist es dringend 
erforderlich, das bestehende bodenrechtliche Instrumen-
tarium zu flankieren und zu ergänzen. Es bedarf offen-
sichtlich eines effektiven und effizienten Instruments zur 
Mobilisierung der im Bestand vorhandenen zahlreichen 
und über das Gemeindegebiet dispers verteilten Baulücken 
und kleineren Brachflächen für die Fälle, in denen es an 
der erforderlichen Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer fehlt. Die Bauberatung der 
Eigentümerinnen und Eigentümer derartiger Grundstü-
cke, städtebauliche Verträge mit der Stadt, Vorkaufsrechte 
und Baugebote sowie fiskalische Anreize und Förderungen 
allein erweisen sich in diesen Fällen als unzureichend, um 
auch diese nicht unerheblichen Potenziale für die städte-
bauliche Innenentwicklung in der erforderlichen Qualität 
verfügbar zu machen. Hier setzt das Konzept der vorge-
schlagenen städtebaulichen Innenentwicklungsmaßnah-
me an. Mit ihrem gebietsbezogenen Ansatz weist sie z. B. 
gegenüber einem grundstücksbezogenen Baugebot erheb-
liche Effizienzvorteile in der Vorbereitung und Durchfüh-
rung auf. Ein bundesweites Planspiel mit acht Kommunen 
zum Test des Ansatzes hat gezeigt, dass für ein solches Ins-
trument sowohl ein Bedarf als auch eine große Akzeptanz 
bei den Kommunen besteht. Trotz aller freilich noch zu 
klärenden städtebaulichen und rechtlichen Detailfragen 
ist zu erwarten, dass ein derartiges bodenpolitisches Ins-
trument die Gemeinden bei den komplexen Herausforde-
rungen der städtebaulichen Innenentwicklung hinsichtlich 
Durchsetzungsfähigkeit und Wirksamkeit erheblich zu 
unterstützen vermag.
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